
 
 

Hochwasser 2024 – was muss ich jetzt tun? 

1. Alles möglichst umfassend dokumentieren 
a. Ort (Flurstücksnummer und Gemarkung/FID-Nummer)  
b. Zeitpunkt des Schadenseintrittes  
c. Geschädigte Kultur (Art, Sorte, Anbaustadium, Daten zum Anbau)  
d. Beschreibung des Schadbildes (in Stichpunkten) mit Schadenshergang  
e. Geschätzte geschädigte Fläche - am besten eine Skizze erstellen mit 

Abmessungen  
f. Große Anzahl Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen (evtl. 

Blickwinkel auf Skizze einzeichnen) 
 

1. Prüfen, ob und welche Hilfe/Entschädigung ich bekomme 
a. Starkregen -> Versicherung -> keine Hochwasserhilfe 
b. Hochwasser/Grundwasseranstieg-> Hochwasserhilfe ab 5000 € 

Schadenssumme -> siehe ab Punkt 3.  
c. Flutpolder/Hochwasserrückhaltebecken etc. -> individuelle Entschädigung 

nach Vereinbarung mit dem Betreiber (Wasserwirtschaftsamt oder Kommune) 
-> beim Betreiber melden 
 

2. Schadensmeldung an das örtliche AELF (sobald die Schadenspauschalen der LfL 
vorhanden sind)  
-> Unterlagen sind unter folgendem Link unter „Merkblätter/Formulare“ zu finden:  
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/hilfsprogramm-hochwasser-
2024/index.html 
 

3. Einreichung der Schadensmeldung beim örtlichen AELF -> Zusendung Antrag auf 

Soforthilfe durch das AELF 

 
4. Antrag ausfüllen mit allen Daten 

 
5. Schätzer beauftragen -> Anruf bei der örtlichen BBV-Geschäftsstelle, dort werden 

Ihre Daten erfasst.  
Der jeweilige Schätzer meldet sich dann persönlich bei Ihnen und vereinbart mit 
Ihnen einen Termin kurz vor Ernte/Pflügen/Mahd (vor der „Beweisvernichtung“), um 
die Schäden genau festzustellen.  
Aktuell können je nach Kultur (z.B. Getreide/Zuckerrüben etc.) noch keine 
Schäden festgestellt werden! Deshalb erst kurz vor Ernte/Pflügen/Mahd! 
Sollte aufgrund zeitlicher Überschneidungen/personeller Engpässe kein Schätzer vor 
dem Pflügen oder der Mahd kommen können, ist der Schaden noch umfangreicher 
zu dokumentieren, damit der Schätzer den Schaden anhand von Bildern, 
Futterproben etc. nachvollziehen kann.  
 

6. Antrag abgeben mit Schätzprotokoll/Gutachten/Bilddokumentation/ 
Rechnungen etc.  
 

7. Auf Bescheid warten und diesen dann prüfen 
 
 

Weitere Infos unter www.bayerischerbauernverband.de 
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